
Meldeverfahren für Schutzgebiete im
Netzwerk NATURA 2000

Ausweisung als Besondere 
Schutzgebiete durch die 

Mitgliedsstaaten

NETZ  NATURA 2000

Vogelschutz-RL
(79/409/EWG)

• Auswahl der Vogelschutzgebiete – durch direkte 
Ausweisung der zahlen- und flächenmäßig geeignet-
sten Gebiete für die Erhaltung der Arten des An-
hangs I (Art. 4) der Vogelschutz-Richtlinie.

• Direkte Aufnahme – in das Netz NATURA 2000.

• Mitgliedstaaten – Auswahl und Ausweisung der Vo-
gelschutzgebiete, Übermittlung aller sachdienlichen 
Informationen an die EU.

• Europäische Kommission – Aufnahme der Gebiete 
in das Netz NATURA 2000.

Nationale Bewertung der FFH-Vorschlagsgebiete Gemeinschaftliche Bewertung (EU-Ebene) der FFH-Vorschlagsgebiete

• Die Nationale Bewertung in Deutschland wird auf der Grundlage der naturräum-
lichen Gliederung (Abb. 1) durchgeführt.

• Kriterien (Anhang III, Phase 1) zur Bewertung der Lebensraumtypen (LRT):
• Repräsentativität des Vorkommens des gemeldeten LRT bezogen auf 

das Gesamtvorkommen in der naturräumlichen Haupteinheit
• relative Fläche umfasst die gemeldete Fläche eines LRT im Vergleich zu 

seinem Gesamtbestand in Deutschland
• Erhaltungsgrad der Struktur und der Funktionen sowie Wiederherstellbarkeit 

des LRT 
• Gesamtwert des Gebietes für die Erhaltung des betreffenden LRT

• Kriterien (Anhang III, Phase 1) zur 
Bewertung der Arten:
• relative Populationsgröße der ge-

meldeten Art bezogen auf die ge-
samte Populationsgröße in Deutsch-
land

• Erhaltungsgrad und Wiederherstell-
barkeit wichtiger Habitatelemente

• Isolierungsgrad der im Gebiet vor-
kommenden Population im Vergleich 
zum natürlichen Verbreitungsgebiet 
der Art

• Gesamtwert des Gebietes für die 
Erhaltung der betreffenden Art 

Abb. 1: Naturräumliche Gliederung in Deutschland

• Beurteilung der gemeinschaftlichen Bedeutung der in den nationalen Listen ent-
haltenen Gebiete auf der Grundlage der biogeografischen Regionen (Abb. 2)

• Kriterien zur Bewertung der Vorschlagsgebiete (Anhang III, Phase 2):
• Prioritätskriterium bedeutet dass, alle Gebiete, die prioritäre Arten und / 

oder Lebensräume enthalten, als Gebiete von gemeinschaftlicher Bedeu-
tung betrachtet werden

• relativer Wert des Gebietes auf nationaler Ebene
• geografische Lage in Bezug auf die Zugwege von Arten des Anhangs II 

sowie etwaige Zugehörigkeit zu einem zusammenhängenden grenzüber-
greifenden Ökosystem mit LRTs des Anhangs I oder Arten des Anhangs II

• Zahl der vorkommendem LRTs oder Arten nach Anhang I bzw. II
• Gesamtfläche
• ökologischer Gesamtwert

des Gebietes für die betroffene 
biogeografische Region

Abb. 2: Biogeografische 
Regionen in Europa
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• Bundesländer – Gebietsauswahl, Gebietsmeldung, 
Bewertung, Öffentlichkeitsbeteiligung, Übermittlung der 
Meldeunterlagen (Standarddatenbogen und kartogra-
fische Darstellungen) an BMU.

• Bundesumweltministerium – Politische Verantwor-
tung, Benehmensherstellung mit den Bundesressorts. 
Weiterleitung der Meldeunterlagen an die EU über die 
Auswärtige Vertretung.

• Bundesamt für Naturschutz – Wissenschaftliche Be-
ratung, Fachliche Hinweise zur Gebietsauswahl und 
zur nationalen Bewertung der Gebiete durch die Län-
der, Prüfung auf Vollständigkeit der Meldung, Kohä-
renz an Landesgrenzen.

FFH-RL
(92/43/EWG)

Phase 2

Festlegung der Gebiete von 
gemeinschaftlicher Bedeutung 

auf der Ebene der 
Europäischen Union

Phase 1

Aufstellung der nationalen 
Vorschlagsliste für Gebiete von 
gemeinschaftlicher Bedeutung

Phase 1
• FFH-Gebietsauswahl und -abgrenzung sowie Na-

tionale Bewertung der Gebiete – Verfahrensschritte
erfolgen durch die Bundesländer in Übereinstimmung 
mit den in Anhang III der FFH-RL festgesetzten Krite-
rien (s. u.). Das BfN gibt fachliche Unterstützung.

• Übermittlung der Meldeunterlagen – Gemäß Art. 4 
der FFH-RL und Entscheidung 97/266/EG werden die 
Sachdaten mit genauen Informationen zu den Gebie-
ten und deren kartografischer Darstellung an die 
Europäische Kommission übermittelt.

Phase 2
• Biogeografische Regionen – das Gebiet der EU 

wird aufgrund geografischer und klimatischer 
Gegebenheiten in sieben biogeografische Regionen 
unterteilt.

• Biogeografische Seminare – es finden mindestens 
zwei gemeinschaftliche Bewertungstreffen pro biogeo-
grafischer Region statt, auf denen geprüft wird, ob 
der gemeldete Anteil an LRTs und Arten des 
jeweiligen Mitgliedstaates ausreichend ist, um einen 
günstigen Erhaltungszustand für die LRTs bzw. die  
Arten zu bewahren oder diesen zu erreichen. Sofern 
dies nicht der Fall ist, wird der betroffene Mitglied-
staat aufgefordert, innerhalb eines festgesetzten 
Zeitraumes FFH-Gebiete nachzumelden.

• Referenzlisten – zur Überprüfung der Vollständigkeit 
der Meldung von LRTs und Arten werden Übersichts-
listen mit allen Lebensraumtypen/Arten, die im jewei-
ligen Mitgliedstaat vorkommen, erarbeitet.

• Die Beurteilung der Bedeutung der Vorschlags-
gebiete für die Gemeinschaft – erfolgt gemäß der 
Kriterien des Anhangs III, Phase 2 gesondert für jede 
der biogeografischen Regionen.

• Europäische Kommission - General Direktion
Umwelt (ENV) - Veranstaltung der biogeogr. Semi-
nare, Erstellung der Referenzlisten, Bewertung der Be-
deutung der Vorschlagsgebiete, Auswahl der geeignet-
sten Gebiete für die gemeinschaftliche Liste.

• Mitgliedstaaten – Teilnahme an den  biogeogr. Se-
minaren, Stellungnahmen zu den Referenzlisten.

• European Topic Center on Biological Diversity
(ETC/BD) – fachliche und technische Unterstützung 
der Kommission.

• Habitatausschuss – Entscheidungsgremium mit Ver-
tretern der Mitgliedstaaten, Verabschiedung von Um-
setzungsdokumenten.

• Scientific Working Group – wissenschaftliche Ex-
pertengruppe der Mitgliedstaaten zur Vorbereitung und 
Unterstützung der Beschlüsse des Habitatausschusses

• Vertreter von NGO – Stellungnahmen zur Gebietsaus-
wahl und zu den Referenzlisten.

• Unabhängige Experten – von der Kommission zu den 
biogeografischen Seminaren bestellte, wissenschaft-
liche Berater.


